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Neuerungen OKK ab 1.1.1985
Die 7 Neuerungen im Telegrammstil:

Ausführliche Vorstellung in der Januarnummer

1. Regleraente und Vorschriften, neu erlassen auf 1.1.1985:
1.1. Revision 1981-1985 des VR, Régi. 51,3/1
1.2. Tankstellenverzeichnis VTS, Regl. 51.3/H
1.3. Verzeichnis der Truppenunterkünfte. VTU, Regl. 51.3/VI
1.4. Verzeichnis der permanenten Zivil-Telefon-Anschlüsse VZT, Regl. 51.3/VI1
1.5. Dossier für den Rechnungsführer TRUBU, Regl. 51.3/X
1.6. Weisungen OKK für CARGO DOMIZIL (Stückgutverkehr)
1.7. Preisliste OKK für den Armeeproviant
1.8. Preisliste für Militärspeisen

2. Die unterPunkt 1 aufgeführten Unterlagen des OKK werden noch vor Weihnachten
1984 an alle Kriegskommissäre, Kommissariatsoffiziere und Quartiermeister zugestellt
mit dem Hinweis auf Weiterleitung an die unterstellten Rechnungsführer.

3. Armeeproviant
3.1. Im Sortiment Armeeproviant sind keine Änderungen eingetreten.
3.2. Hingegen mussten die Preise für Armeeproviant an die Teuerung angepasst werden.
3.3; Der Konsum der (ursprünglich gewünschten) «Roten Bohnenkonserven» ist stark

zurückgegangen. Rezepte folgen in der Januarnummei; das OKK erhofft eine
Umsatzbelebung!

4. Betriebsstoffe
Die Gruppe für Rüstungsdienste und das OKK prüfen die Einführung des bleifreien Ben-
zins bei der Armee. Dies aufgrund dervom Bundesrat beschlossenen Sofortmassnahmen

gegen Luftverschmutzung und Waldsterben.

5. Transporte
Ab 1.1.1985 heisst bei der SBB: CARGO DOMIZIL - auch für die Armee. Die Weisun-

gen des OJKK zum Stückgutverkehr erscheinen in der Januarnummer, zugleich müssen
(wieder einmal) neue Frachtbriefe verwendet werden. (Versehen mit dem Aufdruck
«Cargo Domizil» oder «Cargo Rapid»)

6. Rechnungswesen
Der Versuch TRUBU geht weiter, es gibt aberab 1.1. 85 folgende Änderungen (Auszug)
6.1. Erhöhung des Höchstbetrages beim Vorschussmandatheft
6.2. Kontenplan in bezug auf Billetvergütung bei Bewilligung für die Benützung von pri-

vaten Motorfahrzeugen mit Kilometer-Entschädigung
6.3. Globale Eintragungen bei der Verpflegungsabrechnung
6.4. Musterbeleg zum Dienstkassa-Buch
6.5. Das Dossier 51.3/X muss neu bei der EDMZ angefordert werden

7. Anhang zom Verwaltungsreglemenl (Auszug aus den Neuerungen)
7.1. Für Privatzimmer kann neu Fr. 9.60 anstelle Fr. 7.- bezahlt werden, für Hotelzim-

mer Fr. 16.- anstelle Fr. 12.- (VRA 23)
7.2. Die Logisentschädigung beträgt neu Fr. 18,- anstelle Fr. 14.- (betrifft Abs 1 Bsta

von VRA 31) beziehungsweise Fr. 16. - ansteile von bisher Fr. 12.- (betrifft Abs 1 Bst
b von VRA 31)
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